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VOrwOrT
Liebe Kollegin, lieber Kollege!

die folgende Broschüre bietet einen überblick 
über die rechtlichen grundlage der studie-
neingangs und orientierungsphase (steoP), 
sozialrechtliche folgen und die folgen für 
ausländische studierende und soll eine hilfe-
stellung für alle Betroffenen bieten.

die studieneingangs- und orientierungspha-
se (steoP) wurde im rahmen der novelle des 
universitätsgesetzes im märz 2011, gemein-
sam mit der verpflichtenden studienberatung 
und der Voranmeldung beschlossen. sowohl 
die verpflichtende studienberatung als auch 
die Voranmeldung musste inzwischen zurück-
gezogen werden. die noch bestehende steoP 
selbst, hat wenig mit orientierung zu tun. in 
vielen fällen ist sie eine schikane, die dazu 
dient, junge menschen mittels unfairer Prü-
fungsbedingungen und massiven psychischem 
druck aus dem studium zu drängen. 

Je nach universität entscheiden nur zwei 
oder drei Prüfungsantritte, oft in form eines 
multiple-choice-tests, über die fortsetzung 
oder lebenslange sperre für ein wunschstu-
dium. im gegensatz zum üblichen Prüfungs-
recht gibt es in der steoP kein recht auf eine 
kommissionelle Prüfung. der druck, die steoP 
Prüfungen zu bestehen ist enorm groß, denn 
ein nicht Bestehen kann eine existenzielle 
Bedrohung darstellen. 

der Bezug von Beihilfen und stipendien setzt 
eine mindestanzahl an positiv absolvierten 
ects voraus. um die familienbeihilfe – die oh-
nehin nur noch bis maximal 24 beziehbar ist, 
nicht zu verlieren, darf das studium nur zwei 
mal gewechselt werden. ein wechsel ist bei 
einer lebenslangen sperre  in einem studium 

aber oft zwangsläufig notwendig. für auslän-
dische studierende, deren aufenthaltsstatus 
an dem studienerfolg gebunden ist, wird der 
druck durch die steoP noch gravierender. 

die steoP erfüllt nicht den zweck einer ori-
entierung im gewünschten studium, sondern 
ist eine zugangsbeschränkung, auf kosten der 
zukunft von studierenden! im schlimmsten 
fall bedeutet das nichtbestehen der steoP 
eine lebenslange sperre des gewünschten 
studiums und der Verlust der finanziellen 
lebensgrundlage. 

daher fordert die Österreichische hochschü-
lerinnenschaft die sofortige abschaffung der 
steoP. die Probleme an den universitäten 
lassen sich nicht durch knock-out-Prüfungen 
und zukunftsraub an jungen menschen lösen. 
Vielmehr braucht es einen ausbau der hoch-
schulen und den freien zugang zu Bildung für 
alle – ohne schikanen und Barrieren!

Deine ÖH-Bundesvertretung

Angelika Gruber, Janine Wulz, 
Peter Grabuschnig, Martin Schott

Vorwort

V.l.n.r.: Angelika, Martin, Peter, Janine
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waS IST dIE STEOP?
seit dem wintersemester 2011/12 gilt für 
alle studienrichtungen, die bis dato keine zu-
gangsprüfungen hatten, eine neue regelung: 
die steoP. aufschlüsseln lässt sich das in 
„studieneingangs- und  orientierungsphase“. 
das bedeutet, dass du dich zwar ganz normal 
für dein studium inskribieren kannst, aber im 
laufe des ersten semesters eine oder mehre-
re Prüfung/en machen musst, deren positive 
absolvierung Voraussetzung dafür ist, dass 
du weiter studieren darfst. wenn du die/se 
Prüfung/en (oder die wiederholungen) nicht 
schaffst, bedeutet das, dass du an dieser uni-
versität für dieses studium gesperrt bist. 

wen betrifft die STEOP? 
die steoP betrifft alle studierenden die an ei-
ner universität ihr studium beginnen wollen. 
ausnahmen sind universitäten und studien 
die bereits eine aufnahmeprüfung haben. 
auch an den fachhochschulen und den Päda-
gogischen hochschulen gibt es keine steoP. 

welchen Umfang hat die STEOP?
Je nach studienrichtung zwischen 4 bis 30 
ects. das variiert deshalb so stark, weil die 
universitäten diese zahl autonom festlegen 
dürfen. die anzahl der ects kann auch von 
studienrichtung zu studienrichtung variieren, 
weshalb du dich selbst erkundigen solltest, 
welchen umfang die steoP in deinem spe-
zifischen fall hat. für ein Bachelorstudium 
solltest du 30 ects im semester machen, 
das bedeutet, dass die steoP manchmal „se-
mesterfüllend“ ist, es aber manchmal auch 
empfehlenswert ist, zusätzliche Prüfungen zu 
absolvieren, um nicht in Verzug zu geraten.  
allerdings kannst du diese Prüfungen erst ma-
chen, wenn du die steoP Prüfung/en hinter 

dir hast, was natürlich nicht heißt, dass du 
dich nicht schon vorher in die lehrveranstal-
tung setzen darfst.

wie viele Prüfungsantritte 
stehen mir zu?
das hängt von der universität, die du be-
suchst, ab. hier eine auflistung der zahl der 
Prüfungsantritte, die du insgesamt pro lehr-
veranstaltung zur Verfügung hast:

solltest du in dieser aufzählung medunis, 
Vetmed und künstlerische unis vermissen: da 
diese universitäten bereits aufnahmeprüfun-
gen haben, entfällt hier die steoP!

was ist die STEOP?

 � universität wien 2

 � tu wien 3

 � Boku wien 3

 � wu wien 3

 � uni innsbruck 3

 � uni salzburg 3

 � uni graz 3

 � tu graz 3

 � montanuni leoben 3

 � uni klagenfurt 3

 � uni linz 2
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STUdIEnrEchTlIchE InfOrmaTIOnEn zUr STEOP
im universitätsgesetz (ug) wird in §66 die 
steoP für Bachelor- und diplomstudien vorge-
schrieben, für die keine besonderen gesetzli-
chen zugangsregelungen (eignungsprüfungen 
in kunst- oder sportstudien, zugangsbe-
schränkungen in medizin, Veterinärmedizin, 
Psychologie und Publizistik) bestehen.

was sagt das Gesetz zur STEOP?
das ug sieht vor, dass die studieneingangs- 
und orientierungsphase, „der oder dem 
studierenden einen überblick über die wes-
entlichen inhalte des jeweiligen studiums 
und dessen weiteren Verlauf vermittelt und 
eine sachliche entscheidungsgrundlage für 
die persönliche Beurteilung ihrer oder seiner 
studienwahl schafft“, also der orientierung 
zu Beginn des studiums dient. wenn man 
dem gesetz glauben schenken will, so soll 
die steoP explizit keine „quantitative zu-
gangsbeschränkung“ sein. das ug regelt für 
alle universitäten, dass die studieneingang-
sphase ein semester zu umfassen hat, wobei 
die einzelnen lehrveranstaltungen der steoP 
zumindest ein halbes semester  dauern müs-
sen. offen lässt das gesetz den universitäten, 
wie viele lehrveranstaltungen teil der steoP 
sind. auch, ob in den steoP-lehrveranstal-
tungen anwesenheitspflicht besteht, können 
die universitäten selbst entscheiden.

was sind die Unterschiede zu 
„normalen“ Prüfungen?
das ug sieht für die steoP, abweichend von 
der generellen regelung für das wiederholen 
von Prüfungen, nur eine wiederholung vor, 
wobei den universitäten frei steht, eine wei-
tere wiederholung in der satzung vorzusehen. 
das bedeutet, dass es für Prüfungen in der 
steoP je nach regelung der universität 

zwei beziehungsweise maximal drei antritte 
gibt. an universitäten, an denen es die mög-
lichkeit gibt, steoP-Prüfungen zwei mal zu 
wiederholen, ist es gemäß §77 ug möglich, 
den antrag auf eine kommissionelle Prüfung 
für den dritten antritt zu stellen. hinsichtlich 
der Prüfungen zu den lehrveranstaltungen der 
steoP regelt das ug, dass die steoP mindes-
tens zwei Prüfungen umfassen muss (auch, 
wenn die steoP nur aus einer lehrveranstal-
tung besteht) und für diese Prüfungen pro 
semester mindestens zwei termine angeboten 
werden müssen. 

wer alle lehrveranstaltungen der steoP er-
folgreich absolviert hat, ist gemäß ug be-
rechtigt, die weiteren lehrveranstaltungen 
des studiums zu absolvieren, sowie die vor-
gesehenen Bachelor- bzw. diplomarbeiten zu 
verfassen.

STEOP und Orientierung
neben diesen studienrechtlichen regelungen 
enthält das ug auch einige Vorgaben zu den 
inhalten der steoP, so soll durch orientier-
ungslehrveranstaltungen für eine „laufende 
studienberatung“ gesorgt werden. außer-
dem sind die studienanfängerinnen über das 
studienrecht, die möglichkeiten der studen-
tischen mitbestimmung an der universität, 
diskriminierungsschutz an der uni, sowie 
über ihren studienplan, insbesondere die leh-
rveranstaltungen im ersten studienjahr, über 
studiendauer, studienerfolgs- und Beschäfti-
gungsstatistik zu informieren.

außerdem ist im ug die durchführung von 
freiwillig zu besuchenden anfängerinnen- und 
anfängertutorien vorgesehen, wobei diese 
auch in zusammenarbeit mit der Öh, etwa in 

form von erstsemestrigentutorien, durch-
geführt werden können.

rechtliche Infos

5
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dIE aUSwIrkUnGEn dEr STEOP 
aUf BEIhIlfEn & cO

Studienbeihilfe
du gehörst zu den 18% aller studierenden, 
die studienbeihilfe beziehen? Beginnst du 
gerade ein studium und absolvierst die steoP, 
gilt es einiges zu beachten:

um studienbeihilfe zu beziehen benötigst 
du einen nachweis über deine leistungen im 
studium. diesen musst du nach zwei semes-
tern der studienbeihilfenbehörde vorweisen. 

kannst   du 30 oder mehr ects nachweisen, 
ist alles bestens - du bekommst die  Beihil-
fe weiterhin. kannst du weniger als 30, aber 
mehr als 15 ects  nachweisen, wird die aus-
zahlung der Beihilfe vorerst gestoppt. wenn 
du weniger als 15 ects nachweisen kannst, 
musst du die bisher bezogene  studienbeihilfe 
zurückzahlen!

wenn du die steoP schaffst, sollte es norma-
lerweise keine Probleme geben den leistungs-
nachweis zu erbringen.

wenn du die steoP nicht bestanden hast, 
solltest du alles daran setzen,  zumindest 15 
ects zu erreichen, da sonst die studienbei-
hilfe   zurückzubezahlen ist (auch bei einem 
studienabbruch)! wende dich in so einer 
situation auf jeden fall an das sozialreferat 
deiner Öh-hochschulvertretung bzw. der Öh 
-Bundesvertretung.

familienbeihilfe
auch um die familienbeihilfe zu beziehen 
benötigst du einen leistungsnachweis dieser 
ist nach zwei semestern zu erbringen (bei 

studienbeginn im sommersemester nach drei 
semestern; stichtag ist immer der 31.10. des 
folgejahres) und beträgt 16 ects (bei studi-
enbeginn im sommersemester: 24 ects).

Bei studienabbruch nach dem ersten semes-
ter genügt ein nachweis über ein ernsthaftes 
Bemühen, die steoP zu bestehen (Prüfungs-
antritt), um eine rückzahlung zu vermeiden. 

Studienwechsel
du darfst insgesamt nur zweimal (jeweils 
vor dem 3. semester) dein studium wech-
seln ohne deinen anspruch auf familien- und 
studienbeihilfe zu verlieren. solltest du die 
steoP also in einem studium nicht schaffen, 
kannst du sie bei zwei weiteren studien pro-
bieren ohne den anspruch auf familien- und 
studienbeihilfe zu verlieren.

Beachte dabei jedoch, dass du dennoch einen 
leistungsnachweis erbringen musst!

Bei einem studienwechsel nach dem ersten 
semester ist es bei der familienbeihilfe mög-
lich, den leistungsnachweis aus beiden stu-
dienrichtungen zu erbringen (also du kannst, 
auch wenn du die gesamte steoP nicht ge-
schafft hast, zumindest die positiven Prüfun-
gen für den leistungsnachweis verwenden). 

Bei der studienbeihilfe ist das ähnlich  aller-
dings muss bei einem studienwechsel nach 
dem ersten semester der leistungsnachweis 
je genau zur hälfte aus dem ersten und zwei-
ten semester stammen – oder zur gänze aus 
einer der beiden studien.

Beihilfen & co
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Beihilfen & co

mitversicherung
generell hast du als studentin die möglichkeit 
dich bis zum 27. lebensjahr bei deinen eltern 
mitversichern zu lassen. die Voraussetzung 
zur mitversicherung ist der Bezug der fami-
lienbeihilfe bzw. ein leistungsnachweis von 
8 semesterstunden. solange du in der steoP 
also den anspruch auf familienbeihilfe nicht 
verlierst, läuft auch dein Versicherungsschutz 
nicht aus.

sollten noch weitere fragen 
auftauchen, bietet die 
sozialbroschüre der Öh 
Bundesvertretung weitere 
informationen.

i

So
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waS?
die sozialbroschüre gibt studierenden ei-
nen überblick über wesentliche finanziel-
le untersützungen sowie ihre rechtlichen 
möglichkeiten. zudem hilft sie dabei, sich 
mit den unterschiedlichen fristen und re-
gelungen im sozialen Bereich zurechtzu-
finden. wichtige inhalte sind studienge-
bühren, familienbeihilfe, studienbeihilfe, 
förderungen für studierende sowie infor-
mationen zu Versicherungsmöglichkeiten.

wO?
gedruckt auf deiner lokalen Öh (adres-
sen am ende der Broschüre) oder auf der 
Öh-Bundesvertretung

•	 http://www.oeh.ac.at/#/
informationnews/downloads-bestellen/

7
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Internationale Studierende

waS BEdEUTET dIE STEOP für 
InTErnaTIOnalE STUdIErEndE?
ohne eu-reisepass in Österreich zu studieren 
ist kompliziert. das fremdenrecht legt inter-
nationalen studierenden viele steine in den 
weg um ein studierendenvisum zu erhalten. 
gelingt es dennoch ein studium an einer 
österreichischen universität zu beginnen, 
stellt die steoP eine massive Bedrohung für 
internationale studierende dar: ein nichtbe-
stehen kann zum Verlust des aufenthaltstitels 
führen.

für studierende aus staaten des europäischen 
wirtschaftsraums (ewr) und der schweiz gel-
ten dieselben Voraussetzungen zur zulassung 
zu einem studium, wie für österreichische 
studierende. haben studierende aber die 
staatsbürgerinnenschaft eines so genannten 
drittstaates, muss vor dem studium in Öster-
reich die „besondere universitätsreife“, also 
ein studienplatz im heimatland, nachgewie-
sen werden. darüber hinaus ist es notwendig, 
notariell beglaubigte und übersetze doku-
mente vor studienantritt zu erbringen. dann 
ist es möglich um ein unbefristetes studen-
tinnenvisum anzusuchen. dieses Visum ist 
an jene studienrichtung gebunden, für die du 
inskribiert bist.

wenn du all diese hürden erfolgreich durch-
laufen hast, stehst du im falle des nicht-
bestehens der steoP vor einem riesigen 
Problem. denn eine negative steoP hat die 
zwangsexmatrikulation zur folge - was wie-
derum bedeutet, dass du den an das begon-
nene studium gekoppelten aufenthaltsti-
tel verlierst. denn, um sich für ein anderes 
studium anmelden zu dürfen, müsstest du 
abermals zuerst einen studienplatz in eben 
jener studienrichtung im heimatland nach-
weisen können. dieser nachweis ist nicht 
immer möglich - und selbst wenn, wäre ein 

solcher schritt mit  großem organisatorischen 
aufwand verbunden und dementsprechend 
zeitintensiv. damit entsteht eine reihe von 
Problemen: das studentinnenvisum läuft aus 
und der anspruch auf studentische Versiche-
rung verfällt.

gibt es dein studium an einer anderen ös-
terreichischen universität, kannst du dich in 
diesem fall dort bewerben. achtung: auch 
hier gelten oft rigide zulassungfristen!   da-
rüber hinaus ist die neue hochschule nicht 
verpflichtet, den studienplatznachweis zu ak-
zeptieren, wenn dieser nicht für das aktuelle 
semester ausgestellt wurde.

solltest du die steoP nicht bestehen, wen-
de dich an das Öh-referat für ausländische 
studierende an deiner universitätsvertretung 
oder der Öh-Bundesvertretung. gemeinsam 
gelingt es vielleicht, trotz der vielen Barrieren 
für internationale studierende eine lösung zu 
finden.

sollten noch weiter fragen 
auftauchen bietet die Broschüre 
studieren in Österreich der 
Öh Bundesvertretung weiter 
informationen. diese findest 
du gedruckt auf deiner 
lokalen Öh oder auf der Öh 
Bundesvertretung.

•	 http://www.oeh.ac.at/#/
informationnews/downloads-bestellen/
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faQ

was passiert wenn, …

… ich die STEOP schaffe?
dann kannst du ganz normal deiner studi-
enrichtung folgen!

… ich die STEOP nicht schaffe?
Je nach universität hast du für die steoP 
zwei bis drei Prüfungsantritte. das heißt, 
wenn du die Prüfung beim ersten mal nicht 
bestehst, kannst du zumindest noch einmal 
antreten.

schaffst du die Prüfungen gar nicht, bist du 
für das studium an der universität gesperrt. 
davon abgesehen, wie schlimm diese sper-
rung für dich als Person sein kann, musst 
du hier allerdings auch noch andere Prob-
leme bedenken: du hast sowohl für famili-
enbeihilfe, studienbeihilfe als auch deine 
(mit-)Versicherung nachweispflichten, was 
das von dir zu erfüllende studienausmaß 
betrifft. wenn du die steoP nicht schaffst, 
kannst du   diese nachweispflichten unter 
umständen nicht erfüllen, was dann entwe-
der dazu führt, dass du kein geld mehr 
bekommst, oder, im schlimmsten fall, 

geld zurückzahlen musst. lass dich davon 
nicht aus der ruhe bringen und probier al-
les, was du kannst - sollte es nicht funkti-
onieren, wende dich an deine (lokale) Öh, 
wir helfen dir weiter!

außerdem kannst du an eine andere univer-
sität gehen, und dort noch einmal im sel-
ben studium zur steoP antreten (insofern 
das studium an einer  anderen universität 
angeboten wird!)

solltest du dein studium wechseln müssen 
oder wollen, solltest du dich bei deiner lo-
kalen Öh beraten lassen. sie kann dich bei 
der suche nach einem ähnlichen studium 
unterstützen oder dich auf neue studien-
richtungen hinweisen. auch im internet 
findest du z.B. auf www.studienwahl.at 
informationen. 

wie viele Prüfungstermine gibt es?
mindestens zwei pro semester; die zahl 
variiert je nach studienrichtung und uni-
versität. achtung! Prüfungstermine sind 
nicht deckungsgleich mit Prüfungsantrit-
ten. wenn du zu einem Prüfungstermin 
nicht antrittst, erlischt deshalb nicht au-
tomatisch einer deiner Prüfungsantritte. 
als Prüfungsantritte zählen nur die male, 
bei denen du zur Prüfung erschienen bist; 
Prüfungstermine bieten dir also die mög-
lichkeit, einen deiner antritte quasi „ein-
zulösen“. das bedeutet aber nicht, dass die 
universität für dich ewig Prüfungstermine 
bereitstellen muss, solang du noch antritte 
übrig hast. wenn du im nächsten semester 
ohne Verzögerung weiterstudieren möch-
test, ist es empfehlenswert den ersten Prü-
fungstermin wahrzunehmen.

was du auf keinen fall tun 
solltest:

dich exmatrikulieren (sprich: 
abmelden), bevor du von der 
universität exmatrikuliert 
wirst. damit verlierst du den 
rechtlichen anspruch darauf, 
von der Öh vertreten zu 
werden!

i
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wie viele Semester habe ich 
für die STEOP Prüfungen?

es gibt keine offizielle grenze wie lange 
du für die steoP brauchen darfst. aller-
dings kannst du   nicht weiter studieren, 
solange du die steoP nicht absolviert hast. 
Viele unis empfehlen deshalb, dass man 
die steoP im ersten semester gleich ab-
schließt. du musst außerdem eine gewisse 
anzahl an ects im Jahr absolvieren um die 
familienbeihilfe (16 ects im Jahr) und die 
studienbeihilfe (30 ects im Jahr) in an-
spruch nehmen zu können. im schlimmsten 
fall droht die rückzahlung der Beihilfen.

Ich habe alle antritte zur STEOP 
Prüfung nicht geschafft und 
verliere dadurch den anspruch 
auf familienbeihilfe. Theoretisch 
könnte ich damit argumentieren, 
dass der Studienabbruch nicht 
freiwillig war- würde das 
finanzamt dies anerkennen?

leider interessiert sich das finanzamt 
nicht für die genaueren umstände deines 
studienabbruchs.

Ich hab meine Prüfung um 
0,17 Punkte nicht geschafft 
- wo oder wie kann ich so ein 
Prüfungsergebnis anfechten?

Prinzipiell können in Österreich keine no-
ten im nachhinein geändert werden. es gibt 
nur die möglichkeit eine negative Beurtei-
lung wegen schwerer formaler mängel für 

nichtig erklären zu lassen. dafür musst du 
an deiner uni einen antrag stellen. wende  
dich entweder an deine zuständige studi-
envertretung oder an   das Bildungspoliti-
sche referat deiner universität oder der Öh  
Bundesvertretung. 

wie kann ich mich zu einem neuen 
Studium anmelden, wenn ich bereits 
für ein Studium gesperrt bin?

du inskribierst dich ganz normal für dein 
neues studium! Beachte nur, dass ab dem 
wintersemester 2012 die verpflichtende 
Voranmeldung zwar entfällt, aber dafür die 
inskriptionsfrist auf den 5. september vor-
verlegt wurde.

Ich habe die STEOP eines Studiums 
nicht geschafft und wollte mich 
für ein anderes anmelden. das 
fach, das ich studieren möchte, 
teilt sich eine STEOP mit meinem 
alten fach. darf ich das?

leider nicht! wenn sich zwei studienrich-
tungen eine steoP-lehrveranstaltung tei-
len, bist du bei nichtbestehen der lehr-
veranstaltung für alle studienrichtungen 
gesperrt, die diese lehrveranstaltung in der 
steoP voraussetzen.

Gilt für mich die STEOP, 
wenn ich die Studien- und 
Berufsreifeprüfung gemacht habe?

Ja. die steoP gilt für alle 
studienanfängerinnen.

faQ
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Ich hab schon vor wintersemester 
2011 inskribiert, aber die Prüfungen 
noch nicht gemacht. muss ich 
jetzt die STEOP nachmachen?

nein! solange du schon vor ws 2011 durch-
gehend inskribiert warst hast du   für alle 
Prüfungen vier bzw. fünf antrittsmöglich-
keiten. auch für jene die jetzt in die steoP 
fallen. 

Ich habe in linz mein Studium 
begonnen und bin im zweiten 
Semester. wenn ich dasselbe 
Studium in wien belegen möchte, 
muss ich dann trotzdem die 
STEOP machen? kann ich dann 
auch für linz gesperrt werden?

weil du dich in wien neu angemeldet hast, 
hängt es vom studienplan und deinem stu-
dienfortschritt an der alten universität ab, 
ob du die steoP in wien absolvieren musst. 
über anrechnungen entscheidet die für 
anrechnungen in deinem studium zustän-
dige stelle (studienprogrammbegleitung, 
curricullakommisionsvorsitz, dekanat o.ä.). 
dazu musst du deine zeugnisse vorweisen.

falls du die steoP in wien nicht schaffst, 
hat das keine auswirkung auf deine studien 
an anderen universitäten!

was, wenn in meinem fach 
im Sommersemester keine 
STEOP angeboten wird?

Bislang ist es rechtlich noch unklar, ob die 
steoP in jedem semester angeboten werden 

muss. am besten du setzt dich mit deiner 
lokalen Öh in Verbindung und forderst dies 
gemeinsam ein!

Sonderfall: lehramtSStudien

für ein lehramtsstudium musst du sowohl 
für deine unterrichtsfächer jeweils eine 
steoP machen, als auch für den Pädago-
gikteil deines studiums. 

Ich wollte lehramt Geschichte und 
deutsch studieren. leider wurde ich 
in allen drei fächern gesperrt, weil ich 
die Prüfungen nicht geschafft habe. 
darf ich jetzt Geschichte oder deutsch 
als Bachelorstudium studieren?

auch hier gilt: wenn sich zwei studien-
richtungen steoP lehrveranstaltungen 
teilen, bist du bei nichtbestehen für alle 
studienrichtungen, die betroffen sind, 
gesperrt. das gilt auch für Bachelor- und 
lehramtsstudien.

wenn ich fürs Bachelorstudium 
Biologie gesperrt wurde, darf ich dann 
noch Biologie lehramt studieren?

nein! wenn sich zwei studienrichtungen 
eine steoP-lehrveranstaltung teilen, bist 
du bei nichtbestehen der lehrveranstal-
tung für alle studienrichtungen gesperrt, 
die diese lehrveranstaltung in der steoP 
voraussetzen. das gilt auch für Bachelor- 
und lehramtsstudien.

11
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Ich hab vor zwei Semestern mit 
dem Bachelorstudium Geschichte 
begonnen und habe 2011 auf lehramt 
gewechselt. muss ich die STEOP für 
lehramt jetzt trotzdem nachholen? 
kann es mir passieren, dass ich 
dann trotzdem gesperrt werde?

wenn andere lehrveranstaltungen in der 
steoP sind, dann musst du diese lehrver-
anstaltungen noch zusätzlich absolvieren. 
das bedeutet in weiterer folge, dass du 
beim mehrmaligen nicht-Bestehen die-
ser Prüfung für das fach gesperrt werden 
kannst.

wenn ich eines der fächer in der 
STEOP nicht bestehe, was bedeutet 
das für meine anderen fächer?

hier gibt es zwei möglichkeiten:

wenn du die steoP in einem der unter-
richtsfächer nicht bestehst, kannst du das 
einzelne unterrichtsfach wechseln.   wenn 
du beispielsweise die fächerkombinati-
on germanistik/geschichte hast und ge-
schichte nicht   bestehst, kannst du auf 

germanistik/geographie wechseln und im 
nächsten semester die steoP geographie 
besuchen.

wenn du die steoP in Pädagogik nicht 
bestehst, bist du für das gesamte lehr-
amtsstudium gesperrt, unabhängig von der 
fächerkombination.

was, wenn ich mehrere 
Studienrichtungen absolviere?

in dem fall musst du in allen studienrich-
tungen eine steoP besuchen, auch, falls 
du lehramt studieren möchtest. das kann 
ziemlich zeitintensiv werden, weshalb es 
unter umständen empfehlenswert sein 
kann, das zweitstudium erst im folgenden 
semester zu beginnen. andererseits kannst 
du dich so, vorausgesetzt du schaffst den 
lernaufwand, auch absichern. eine univer-
sallösung gibt es in diesem fall nicht. du 
musst selbst überlegen, was für dich die 
richtige entscheidung ist.

Bei lehramtsstudien, musst du oft nicht alle 
steoP Prüfungen aus der jeweiligen studi-
enrichtung machen, dafür aber eine zusätz-
liche lehrveranstaltung aus Pädagogik.

faQ
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kontakt

kOnTakTE

Universitätsvertretungen & Öh-referate 
für Soziales und Bildungspolitik

Universität wien

universitätsvertretung
1090 wien, spitalgasse 2, 
hof 1, trakt 2B, eg
tel.: +43 (0) 1/4277 – 19501
•	www.oeh.univie.ac.at

sozialreferat
tel.: +43 (0) 1/4277 – 19 553
oder tel.: +43 (0) 1/4277 – 19 554
sozialreferat@oeh.univie.ac.at

referat für Bildungspolitik
•	 bipol@oeh.univie.ac.at

Technische Universität wien

universitätsvertretung
1040 wien, wiedner hauptstraße 8-10
tel.: +43 (0)1/58801 – 49501
oder tel.: +43 (0)1/58801 – 49502
fax: +43 (0) 1/586 91 54
•	www.htu.at

sozialreferat
tel.: +43 (0) 1/58801 – 49510
sozial@htu.at

referat für Bildungspolitik
bipol@htu.at

wirtschaftsuniversität wien

universitätsvertretung
1090 wien, augasse 2-6
tel.: +43 (0) 1/31336 – 5400
fax: +43 (0) 1/31336 – 748
•	www.oeh-wu.at

sozialreferat
tel.: +43 (0) 1/31336 – 5400
beratung@oeh-wu.at

allgemeine Beratung
beratung@oeh-wu.at

Universität für Bodenkultur wien

universitätsvertretung
1180 wien, Peter-Jordan-straße 76
tel.: +43 (0) 1/47654 – 2000
•	 oeh.boku.ac.at

sozialreferat
tel.: +43 (0) 1/47654 – 2004
sozial@oehboku.at

referat für Bildungspolitik
bipol@oehboku.at

13
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Universität für angewandte kunst 
wien

universitätsvertretung
1010 wien, oskar-kokoschka-Platz 2
tel.: +43 (0) 1/ 71133 – 2270
fax: +43 (0) 1/ 712 87 73
oeh_office@uni-ak.ac.at
•	www.dieangewandte.at/oeh

sozialreferat
tel.: +43 (0) 1/71133 – 2270
oeh_office@uni-ak.ac.at

akademie der bildenden künste wien

universitätsvertretung
1010 wien, schillerplatz 3
tel.: +43 (0) 1/58816 – 3300
oeh@akbild.ac.at
•	 pages.akbild.ac.at/oeh

sozialreferat
oehsozialreferat@akbild.ac.at

referat für Bildungspolitik
oehbipolreferat@akbild.ac.at

Universität für musik und darstellende 
kunst wien

universitätsvertretung
1030 wien, anton-von-webern-Platz 1
tel.: +43 (0) 1/71155 – 8901
fax: +43 (0) 1/71155 – 8999
•	www.hmdw.ac.at

sozialreferat
tel.: +43 (0) 1/71155 – 8911
hmdw-sozial@mdw.ac.at

referat für Bildungspolitik
hmdw-bipol@mdw.ac.at

Veterinärmedizinische Universität 
wien

universitätsvertretung
1210 wien, Veterinärplatz 1
tel.: +43 (0) 1/250 77 – 1700
fax: +43 (0) 1/250 77 – 1790
•	hvu.vu-wien.ac.at

sozialreferat
sozial@hvu.vetmeduni.ac.at

referat für Bildungspolitik
bipol@hvu.vetmeduni.ac.at

medizinische Universität wien

universitätsvertretung
1090 wien, währinger gürtel 18-20
leitstelle 6m, nakh
tel.: +43 (0) 1/40160 – 71000
uv@uv-medizin.at
•	www.uv-medizin.at

sozialreferat
soziales@uv-medizin.at

referat für Bildungspolitik
bipol@uv-medizin.at

kontakt
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Universität linz

universitätsvertretung
4040 linz, altenbergstraße 69
tel.: +43 (0) 732/2468 – 8535
oder +43 (0) 732/2468 – 1122
fax: +43 (0) 732/2468 – 9396
oeh@oeh.jku.at
•	www.oeh.uni-linz.ac.at

sozialreferat
tel.: +43 (0) 732/24 68 – 9372
sozialreferat@oeh.jku.at

referat für Bildungspolitik
bipol-referat@oeh.jku.at

Universität für künstlerische und 
industrielle Gestaltung linz

universitätsvertretung
4040 linz, sonnensteinstraße 11-13
tel.: +43 (0) 732/7898 – 320
oder tel.: +43 (0) 732/7898 – 321
fax: +43 (0) 732/73 69 86
oeh.office@ufg.ac.at
•	www.oeh.ufg.ac.at

sozialreferat
oeh.sozialreferat@ufg.ac.at

referat für Bildungspolitik
oeh.bipol@ufg.ac.at

Universität Graz

universitätsvertretung
8010 graz, schubertstraße 6a
tel.: +43 (0) 316/380 – 2900
•	 oehweb.uni-graz.at

sozialreferat
tel.: +43 (0) 316/380 – 2955
soziales@oehunigraz.at

referat für Bildungspolitik
bipol@oeh.uni-graz.at

Technische Universität Graz

universitätsvertretung
8010 graz rechbauerstraße 12
tel.: +43 (0) 316/873 – 5111
oder tel.: +43 (0) 316/873 – 5101
fax: +43 (0) 316/873 – 5115
info@htu.tugraz.at
•	htu.tugraz.at

sozialreferat
tel.: +43 (0) 316/873 – 5111
soziales@htu.tugraz.at

referat für Bildungspolitik
bipol@htu.tugraz.at

Universität für musik und darstellende 
kunst Graz

universitätsvertretung
8010 graz, Brandhofg. 21  (zi. e. 10)
tel.: +43 (0) 316/389 – 1600
oder +43 (0) 316/389 – 1603
fax: +43 (0) 316/389 – 1601
oeh@kug.ac.at
•	 oeh.kug.ac.at

sozialreferat
oeh-sozial@kug.ac.at

kontakt
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medizinische Universität Graz

universitätsvertretung
8036 graz,  stiftigtalstraße 24
tel.: +43 (0) 316/385 – 73080
fax: +43 (0) 316/385 – 73089
oeh.sekretariat@meduni-graz.at
•	 oeh.meduni-graz.at

sozialreferat
tel: +43 (0) 316/385 – 73080
oeh-sozial@medunigraz.at

referat für Bildungspolitik
oeh-bipol@medunigraz.at

Universität klagenfurt

universitätsvertretung
9020 klagenfurt,  universitätsstraße 
65-67
tel.: +43 (0) 463/2700 – 8800
fax: +43 (0) 463/2700 – 8899
vorsitz@oeh-klagenfurt.at
•	www.oeh-klagenfurt.at

sozialreferat
soziales@oeh-klagenfurt.at

referat für Bildungspolitik
bipol@oeh-klagenfurt.at

Universität Salzburg

universitätsvertretung
5010 salzburg, kaigasse 28-30
tel.: +43 (0) 662/8044 – 6000
•	 oeh-salzburg.at

sozialreferat
sozial@oeh-salzburg.at

referat für Bildungspolitik
bildung@oeh-salzburg.at

Universität mozarteum Salzburg

universitätsvertretung
5020 salzburg, mirabellplatz 1
tel.: +43 (0) 662/6198 – 4900
oder tel.: +43 (0) 662/6198 – 4910
fax: +43 (0) 662/6198 – 4909
oeh-sekr@moz.ac.at
•	www.oeh-mozarteum.at 

sozialreferat
margareta.pongruber@oeh-mozarteum.at

montanuniversität leoben

universitätsvertretung
8700 leoben, franz-Josef-straße 18
tel.: +43 (0) 3842/45 272 – 0
fax: +43 (0) 3842/45 272 – 45
oeh.unileoben.ac.at

sozialreferat
tel: +43 (0) 680/144 99 25
soa@oeh.unileoben.ac.at

referat für Bildungspolitik
edu@oeh.unileoben.ac.at

Universität Innsbruck

universitätsvertretung
6020 innsbruck, Josef-hirn-straße 7
tel.: +43 (0) 512/507 – 4905
info@oeh.cc
•	www.oehweb.at

sozialreferat
tel.: +43 (0) 512/507 – 4904
sozial@oeh.cc

referat für Bildungspolitik
bipol@oeh.cc

kontakt
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Bundesvertretung der Öh

1040 wien,
taubstummeng. 7-9/4. stock
tel.: +43 (0) 1/ 310 88 80-0
•	 www.oeh.ac.at

sozialreferat
tel.: +43 (0) 1/ 310 88 80-43
sozial@oeh.ac.at

referat für Bildungspolitik
bipol@oeh.ac.at
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medizinische Universität Innsbruck

universitätsvertretung
6020 innsbruck, schöpfstraße 41
tel., fax: +43 (0) 512/9003 – 70670
sekretariat@skalpell.at
•	www.skalpell.at

sozialreferat
OEH-SozRef@i-med.ac.at

referat für Bildungspolitik
oeh-bipolref@i-med.ac.at

kontakt
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Gratis-Abo jetzt anfordern!
progress@oeh.ac.at

www.oeh.ac.at/progress

das „Progress“ ist die zeitung der Öh, die in ganz Österreich 
an studierende gratis verteilt und verschickt wird. es ist eine
zeitung von studentinnen für studentinnen und bietet allen 
interessierten die möglichkeit, ihre ideen einzubringen und 
mitzugestalten. wenn du also gerne fotografierst, schreibst 
oder zeitung gestalten willst, melde dich einfach unter 
progress@oeh.ac.at.  Öh ist, was du draus machst!
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